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Regierungsratsbeschluss vom 9. Juni 2015 
 
 
 

Schriftliche Anfrage Kerstin Wenk betreffend Tagesbetreuung 
 
Das Büro des Grossen Rates hat die nachstehende Schriftliche Anfrage Kerstin Wenk dem 
Regierungsrat zur Beantwortung überwiesen: 

 

«Die familienergänzende Tagesbetreuung von Kindern wird im Kanton Basel-Stadt durch das Ge-

setz betreffend die Tagesbetreuung von Kindern vom 17. September 2003 (815.100 Tagesbetreu-

ungsgesetz), die Verordnung zum Gesetz betreffend die Tagesbetreuung von Kindern vom 25. No-

vember 20081815.110 Tagesbetreuungsverordnung, TBV) und die Richtlinien über die Bewilligung 

und Aufsicht von Tagesheimen zur familienergänzenden Betreuung von Kindern vom 01. Oktober 

2008 geregelt. Bestimmend für die Qualität der familienergänzenden Tagesbetreuung von Kindern 

im Kanton Basel-Stadt ist g4 TBV. Dort ist folgendes festgehalten: 

§ 4. Qualität 
1
 Das zuständige Departement erlässt Richtlinien für Mindeststandards. Die Richtlinien regeln insbe-

sondere Anforderungen an die Strukturqualität, den Betreuungsschlüssel sowie die notwendige 

Ausbildung für die Leitung und das Betreuungspersonal. Die verschiedenen Trägerschaften überprü-

fen laufend die Qualität ihrer Arbeit. 

ln den Richtlinien der Tagesbetreuung sind unter 3. Mindeststandards für Qualität die Mindestanfor-

derungen an Anzahl Stellen und die Qualifikation des Personals festgehalten. Der Betreuungs-

schlüssel, das Verhältnis von Betreuungspersonen und Kindern ist unter 3.2.2 Betreuung geregelt. 

Folgende Mindeststandards sind von den Tagesheimen zwingend einzuhalten: 

3.2.2 Betreuung 

Für 10 belegte Plätze ist mindestens eine pädagogisch ausgebildete Betreuungsperson zuständig. 

Kinder bis zu 18 Monaten werden 1.5-fach gezählt. 

Der Einsatzplan ist so anzulegen, dass von einer Betreuungsperson (mit oder ohne pädagogische 

Ausbildung) maximal 5 Kinder gleichzeitig betreut werden. 

Weiter definieren die Richtlinien unter 3.2.1 wie die für die Leitung nötigen Stellenprozente zu be-

rechnen sind und in welchem Umfang administrative Fachkräfte beschäftigt werden dürfen. 

3.2.1 Leitung 

Die Leitungsfunktion wird mit 2.5 Stellenprozent pro Platz berechnet, beträgt jedoch minimal 30%. 

Die Leitung steht im Umfang der Leitungsfunktion nicht für Betreuungsaufgaben zur Verfügung. 

Ausserdem enthalten die Richtlinien unter 3.3 Vorgaben zu Aus- und Weiterbildung des Personals. 
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3.3 Aus- und Weiterbildung des Personals 

Fort- bzw. Weiterbildung und Supervision des pädagogisch tätigen Personals sind in angemesse-

nem Umfang zu ermöglichen. 

Folglich sind für die Betreuung der Kinder in Tagesheimen im Kanton Basel-Stadt Gruppenleitungen 

mit Ausbildung Fachfrau/ Fachmann Betreuung (Schwerpunkt Kinder) mit Unterstützung von weite-

rem pädagogischem Personal zuständig. Unter 3.3.2.2 ist in den Richtlinien folgendes festgehalten: 

3.3.2.2 Betreuung 

Die Gruppenleitungen verfügen über eine Ausbildung als Fachfrau/ Fachmann Betreuung (Schwer-

punkt Kinder) oder eine vergleichbare Ausbildung. 

Zum weiteren pädagogisch tätigen Personalgehören Praktikantinnen und Praktikanten, Auszubil-

dende, weitere Personen ohne fachspezifische Ausbildung sowie Absolventinnen und Absolventen 

der Vorlehre A. Diese zählen nicht zum pädagogisch ausgebildeten Personal. 

Zudem wird in §32 TBV eine Mindestbelegung verlangt. Im Kommentar zur Verordnung zum Gesetz 

betreffend die Tagesbetreuung von Kindern wird argumentiert: 

“Die Qualität der Betreuung ist abhängig von der Konstanz in der Kindergruppe.“ (Kommentar Ta-

gesbetreuungsverordnung Seite 11). Verschiedene Studien zeigen, dass die Betreuungsqualität 

nicht nur von der Konstanz der Kindergruppe sondern gerade auch von konstanten Betreuungsver-

hältnissen resp. Konstanz hinsichtlich der Betreuungspersonen abhängig ist. Oft wird in den Studien 

der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses als Voraussetzung für eine hohe Betreuungsqualität ange-

führt. 

Auf Grund dieser unbedingt notwendigen und detaillierten Qualitätsmindestvorgaben bezüglich gel-

tendem Betreuungsschlüssel und Qualifikation der Betreuungspersonen, erlaube ich mir dem Regie-

rungsrat folgende Fragen zu stellen: 

 

1. Wie oft und in welcher Form kontrolliert das Erziehungsdepartement die Einhaltung des in den 

Richtlinien unter 3.2.2 Betreuung bestimmten Betreuungsschlüssels für Tagesheime? 

2. Werden die Kontrollen vor Ort angemeldet oder spontan durchgeführt, analog des Lebensmittel-

inspektorates? 

3. Gibt es bei den grossen Anbietern von familienergänzenden Betreuungsplätzen die Bedingung 

einen Springerpool zu unterhalten, damit der Betreuungsschlüssel jederzeit, zum Beispiel bei 

Krankheit und Weiterbildungen von Mitarbeitenden, eingehalten werden kann? 

4. Was versteht der Regierungsrat unter Fort- bzw. Weiterbildungen in angemessenem Umfang? 

5. Bei familea werden die in den Richtlinien unter 3.3.2.2 vorgegebenen Strukturen etwas anders 

umgesetzt. Die Funktion der Gruppenleitung wurde abgeschafft und wird nun von allen pädago-

gisch qualifizierten Betreuungspersonen in corpore ausgeführt. Dadurch gibt es faktisch keine fi-

xe Gruppenleitung mehr. Wie ist dies mit den Richtlinien zu vereinbaren? 

6. Die Betreuungszeit in subventionierten Tagesheimen beträgt mindestens 40% (vier halbe Tage 

oder zwei ganze Tage in der Woche), in mitfinanzierten Tagesheimen 20% (zwei halbe Tage o-

der ein ganzer Tag in der Woche). Warum wurden diese Mindestbetreuungszeiten festgelegt? 

7. Auf der andern Seite sagen die Richtlinien nichts zum Thema Kontinuität des Betreuungsperso-

nals aus. Warum? 

 Kerstin Wenk» 
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Wir beantworten diese Schriftliche Anfrage wie folgt: 

1. Einleitung 

Die Richtlinien über die Bewilligung und Aufsicht von Tagesheimen zur familienergänzenden 
Betreuung von Kindern vom 1. Oktober 2008 machen Aussagen über die Mindestanforderun-
gen zur Qualität in den Tagesheimen. Die in Basel-Stadt geltenden Richtlinien sind vergleich-
bar mit Qualitätsrichtlinien in anderen Schweizer Städten wie z.B. Zürich und Bern. Die über-
wiegende Zahl der Anbieter von Tagesbetreuungsplätzen beurteilt die Anforderungen als 
fachlich gerechtfertigt und angemessen. 

2. Zu den Fragen 

1. Wie oft und in welcher Form kontrolliert das Erziehungsdepartement die Einhaltung 
des in den Richtlinien unter 3.2.2 Betreuung bestimmten Betreuungsschlüssels für Ta-
gesheime? 

Bei den Tagesheimen mit Leistungsvereinbarungen werden die Betreuungsschlüssel jährlich 
überprüft und allfällige Abweichungen mit den Trägerschaften und Institutionsleitungen im 
Rahmen des Jahresgesprächs besprochen und konkrete Massnahmen vereinbart.  
 
Bei allen anderen (nicht subventionierten und mitfinanzierten) Tagesheimen müssen Perso-
nalwechsel umgehend dem Erziehungsdepartement gemeldet werden. Damit erfolgt eine lau-
fende Überprüfung des Betreuungsschlüssels. Falls das Erziehungsdepartement feststellt, 
dass der Betreuungsschlüssel nicht eingehalten wird, wird eine entsprechende Auflage formu-
liert und die Umsetzung zeitnah kontrolliert. 

 
2. Werden die Kontrollen vor Ort angemeldet oder spontan durchgeführt, analog des 
Lebensmittelinspektorates? 

Reguläre Aufsichtsbesuche in den Institutionen dauern in der Regel rund drei Stunden und 
werden im Voraus angekündigt. Diese angekündigten Aufsichtsbesuche umfassen Besuche in 
den einzelnen Kindergruppen, ein Gespräch mit der Leitungsperson und Einsichtnahme in 
zufällig ausgewählte Kinderdossiers. Im Bedarfsfall, z.B. aufgrund von kritischen Hinweisen 
von Eltern, werden spontane Besuche ohne Ankündigung durchgeführt.  
 

3. Gibt es bei den grossen Anbietern von familienergänzenden Betreuungsplätzen die 
Bedingung einen Springerpool zu unterhalten, damit der Betreuungsschlüssel jederzeit, 
zum Beispiel bei Krankheit und Weiterbildungen von Mitarbeitenden, eingehalten wer-
den kann? 

Bei der Berechnung des Betreuungsschlüssels werden Krankheitstage und Weiterbildungen 
berücksichtigt. Die Anbieter sind frei in der Einteilung ihres Personals, hierzu gibt es keine 
Vorgaben seitens des Erziehungsdepartements. Manche, vor allem grössere Anbieter, arbei-
ten mit Springerpools, andere Anbieter ordnen das Personal fest zu und unterhalten keinen 
Springerpool.  
 

4. Was versteht der Regierungsrat unter Fort- bzw. Weiterbildungen in angemessenem 
Umfang? 

Das Erziehungsdepartement empfiehlt pro ausgebildete Person Fort- und Weiterbildungen im 
Rahmen von drei vollen Tagen pro Jahr. In der Berechnung des Betreuungsschlüssels und in 
der Berechnung der Pauschale werden die Fort- und Weiterbildungen berücksichtigt. 
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5. Bei familea werden die in den Richtlinien unter 3.3.2.2 vorgegebenen Strukturen et-
was anders umgesetzt. Die Funktion der Gruppenleitung wurde abgeschafft und wird 
nun von allen pädagogisch qualifizierten Betreuungspersonen in corpore ausgeführt. 
Dadurch gibt es faktisch keine fixe Gruppenleitung mehr. Wie ist dies mit den Richtli-
nien zu vereinbaren? 

Mit dem Betreuungsschlüssel wird vorgegeben, wie viel pädagogisch ausgebildetes Personal 
im Minimum vor Ort sein muss. In den Richtlinien wird nicht unterschieden zwischen der Funk-
tion einer Gruppenleitung oder der einer pädagogischen Mitarbeiterin. Entscheidend ist einzig, 
dass genügend pädagogisch ausgebildetes Personal vor Ort ist, unabhängig der Hierarchie-
stufe. Es steht einer Trägerschaft frei, sich für eine bestimmte, für sie passende Organisati-
onsstruktur zu entscheiden und die entsprechenden Funktionen mit Zuständigkeiten und 
Kompetenzen zu definieren.  
 

6. Die Betreuungszeit in subventionierten Tagesheimen beträgt mindestens 40% (vier 
halbe Tage oder zwei ganze Tage in der Woche), in mitfinanzierten Tagesheimen 20% 
(zwei halbe Tage oder ein ganzer Tag in der Woche). Warum wurden diese Mindestbe-
treuungszeiten festgelegt? 

Es ist für die einzelnen Kinder und die Kindergruppe wichtig, dass eine gewisse Konstanz in 
der Gruppe gewährleistet ist. Insbesondere Kinder, welche viel Zeit im Tagesheim verbringen, 
leiden unter ständigen Veränderungen der Gruppe. Aus diesem Grund wurden in den Tages-
heimen Mindestbetreuungszeiten festgelegt. Damit grenzen sich Tagesheime auch klar von 
anderen Betreuungsangeboten wie z.B. Spielgruppen ab, die eine solche Mindestbetreuungs-
zeit nicht kennen.  

 
7. Auf der andern Seite sagen die Richtlinien nichts zum Thema Kontinuität des Betreu-
ungspersonals aus. Warum? 

Aus fachlicher Sicht sind möglichst konstante Arbeitsverhältnisse sowie hohe Arbeitspensen 
des Betreuungspersonals ideal. Auf der andern Seite stehen die Bedürfnisse des Personals, 
welches – wie in anderen Berufsfeldern auch – Teilzeitarbeit und flexible Arbeitsmodelle 
wünscht. Zudem besteht je nach Betrieb phasenweise eine unterschiedlich hohe Personalfluk-
tuation. Bei ausserordentlich hoher Personalfluktuation in einem Tagesheim, die über längere 
Zeit anhält, wird diese im Rahmen der Aufsicht thematisiert und im Bedarfsfall eine Auflage 
gemacht.  

 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

     
 
 
Dr. Guy Morin 
Präsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 


